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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. k'ro. cxxvil. Bern, den 4> Jan. iZoo. (14. Nivosê VIII. z

G esezg e b un g.

Am 10. Nov. war keine Sitzung in beiden
Räthen.

Grosser Rath, 11. Nov.
Präsident: Koch.

Moor erhält für 14 Tage und Desloes
für 4 Wochen Urlaub.

Auf Bourgeois Antrag wird der Urlaub
von Panchaud um 14 Tage verlängert.

Der Präsident theilt der Versammlung ein
gedrilltes Blarr mit, welches die Erzählung
des Feidzugs der Division des frankischen Ge-
nerals Thurreau im Waltis und die verschiede-
nen Danksagungsschreiben der helvetischen Re-
gierung enthalt, für die Tapferkeit der fränkischen
Krieger und für die Wiederherstellung und Er-
Haltung der Ruhe und Sicherheit in diesem
durch Krieg und Aufstand verwüsteten Kanton.
Diese Erzählung sowohl als die Danksagungs-
beilazen sind durch den Regierungsstarrhalter
des Lcman und den Unierstattyalter von Viois
bestätigt.

Desloes als Augenzeuge der Gefahr, in
der das Vaterland von der Seite des Wallis
war, und als Zeuge des Muths, womit die
Framen das Vaterland schüzten, bestätigt alle
diese Anzogen, und fügt denselben bei, daß
der Generatavjutant Bcrtran ebenfalls durch
seinen ausgezeichneten Muth und Humanität
besondere Vereie nie um diesen unglüklichen Kam
ton habe. Er fodert, daß dieie Schrift dem
Senat mitgetheilt werde und die grdstmöqliche
Publicitat erhalte.

Ta din erstattet auch Desloes den Dank für
s in kluges und menschliches Betragen ais Re-
giernng.-kommissar im Wallis und unterstüzc»à Anwag.

Dieses Blatt wird dem Senat mitgetheilt.
Das Direktorium übersendet folgende Both-

schaft:
Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen

einen und untheilbaren Republik, an die
geftzgebenden Räthe.
Bürger Repräsentanten!

Noch immer währen die rühmlichen Anerbie-
tungen der Gemeinden des Kantons Solothurn
zur Aufnahme armer Kinder aus den durch
den Krieg verheerten Gegenden fort. Bereits
ist dem Direktorium die dritte Tabelle und das
dritte Verzeichniß der zu jener Unterstützung sich
bereit erklärten Menschenfreunde eingesandt,
nach welchem wieder einige Hundert Kinder
Aufnahme und Pflege von jenen zu erwarten
haben. Und neuerdings meldeten sich wieder
mehrere Bürger zu gleicher Wohlthätigkeit, so,
daß nach kurzem der Kanton einen Zufluchtsort
für etwa 1000 hilflose Kinder darbieten wird.

Das Direktorium glaubte Ihnen die Anzeige
dieser fortgesezten Entschlüsse der reinsten Men-
scyenliebe zu ihrer öffentlichen Würdigung schul-
dig zu seyn.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums der Gmeralsekr.

Mousson.
Die Fortsetzung folgt. h

Oberster Gerichtshof.
Criminalproze sse »m November 1799.

Johannes Zellweger von Trogen, Kanton
Semis. Der Grund des gegen ihn angehobenen
Prozesses bestand in einem vertrauten Briefe
desselben an seinen zu Bregenz sich aufhaltenden
Sohn, welcher nebst Handlungsgeschäften und
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häuslichen Angelegenheiten einige unbedeutende
politische Nachrichten und den Auftrag erhielt,
im Fall des Einmarsches der kaiserlichen Truppen
in die Schweiz für eine Sauvegarde zu sorgen.

Das Kantonsgericht Sentis urtheilte den 9.
May 1799: Es habe gegen den Zeliweger als
Staatsverbrecher Anklage statt.

Zeliweger appellirt.
Der oberste Gerichtshof urtheilte den 1. Nov. :

Es habe gegen den Johannes Zeliweger keins
Anklage als Staatsverbrecher statt.

Anna Barbara Hugeniobler von Brunau.
Sie begieng, nachdem ste schon einmal wegen
versuchtem Diebstahl eine correctionelle Strafe
erlitten, innert dem Laufe von 2 Jahren neun-
zehn verschiedene Diebstahie, welche meistens in
Bettzeug bestunden, und aus denen sie bet 26o.fi.
erlöst hat.

Das Kantonsgericht Sentis urtheilte den 4.
April 1799 : Sie soll eine Stunde am Pranger
stehen, mit Ruthen ausgestrichen werden, und
auf zehn Jahr ins Zuchthaus erkennt seyn.

Nicht appellirt.
Der obersteGerichtshof urtheilt« den zc>. Nov. :

Die Hugentobler wird zu östündiger öffciilltchcr
Ausstellung, zu lojähriger Zuchthausstrafe, und
zu Bezahlung der Prozeßkosten verfällt.

Meinrad Kásli von Beckenried nahm thàti-
gen Antheil an den Unruhen des Kantons Wald-
statten im Spätjahr 1798, indem er verschiede-
neu contrercvolutionâren Versammlungen bei-
wohnte ; sich bei der Versammlung eingefunden
und beigestimmt, von welcher der Statthalter
von Staus mißhandelt worden. Er hat ferners
in mehreren Gegenden beunruhigende Gerüchte
ausgestreut.
N Das Kantonsgericht Waldstätten urtheilte
den 21. Febr. 179Y: Kaelin soll durch den
Weibcl einen Zuspruch erhalten, zwei Jahre in
den Distrikt Staus verwiesen, und sechs Jahre
von den Urversamwlungen ausgeschlossen seyn,
und die Prozeßkosten bezahlen.

Von dem öffentlichen Ankläger von Waldstát-
ten appellirt.

Der oberste Gerichtshof urtheilte den z->. Nov. :

Er soll von dem B. Präsident des Kantons-
gerichts einen ernstlichen Verweis über sein
Vergehen und eine Warnung fur die Zukunft
erhalten; fur 1 Jahr in seine Gemeinde ver-
taunt, und 6 Jahre seines Akrivbürgcrrechts
verlustig erklärt seyn; endlich dann zu Bezahlung

der Prozeß- und Gefangenschaftskosten ange-
halten werden.

Bei obigen drei Sentenzen wurde das
peinliche Gesetzbuch nicht angewendet, weil
die kantonsgerichttiche» Urtheile demselben
vorgegang.ii sind.

Im Monat November wurden 16 Cassations-
begehren üb.r Eioilprozcduren als zulaßig, und
14 als unzulaßig erklart, und il Hinalswun-
zen ausgesprochen.

Cassation in Polizei- und Criminal-
fachen im November 1799.

Jaköb Raschle von Kappel, Kanton Sentis.
Er brach in schimpfliche Aeusserungen gegen t/e

Appeuzeller überhaupt und Drohungen M»
die Herisauer aus, worauf er von B. Damtl
Nanni gcpakt, zum Haus hinaus geliefert, und

son demselben und mehrern andern mit Schlage»
über das Gesicht mißhandelt worden.

Das Kantonsgericht Sentis urtheilte den z».

Nov. 1798 : Raschle soll 6 Nthir. Buße bejah-

len. Nanni und Milhafle hingegen sollen M
Raschle n fl. für seine Schmerzen und auch 6

Nlhlr. Buße erlegen.
Einkunft der Prozedur den 16. Febr. IM-
Nicht cassirt den 1. November.
Joh. Rudolf Wehret von Lauenen, Kanton

Oberland, ist beschuldigt einen falschen
selbricf ausgestellt zu haben. '

Das Kantousgericht von Bern urtheilte den

18. Sept. 1799: Er soll auf zwei Jah-'eJang
m semen eigene» Kosten eingeschlossen und nn,
mand zu ihm gelassen werden, als
oder Personen, die ihm mit Anweisungen !»
seinem künftigen klügern Verhalten beiucm»
können. Er soll ferner die Gefangenschê»
und Prozeßkosten bezahlen.

Einkunft der Prozedur den 17- Okt.
Cassirt den 5. Nov. wegen Verletzung r-»

Gesetzes und Fehler in der Compete»;.
Die Prozedur wird zur frischen Benrch ^

inng an das Kanronsgericht Oberland s ^

trieft».
Jak. Hofer, Keßler von Lozwyl,

Unruhen veuvick'elt welche in den î

Wangen und Laugenthai im Okt. I79Ü --V .fi
laß der Ausschreibung der jungen
entstanden stnb, und that verschiedene con

revolutionäre Aeußerungen.
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Das Kantonsgericht Bern urtheilte den 6.

Juni 1799 : Hofer soll mit Abzug seiner G es

sangenschaftszeit ein Jahr lang in seinem Haus
und auf seinen Gütern Arrest haben, und den

allfällig austretenden gekränkten Beamteten Ge-
nugkhuung leisten. Er ist ferner zu Bezahlung
der Prozeßkösten verfallt.

Einkunst der Prozedur den z. Sept.
Nicht cassirt den 6. Nov.
B. Rothli, öffentlicher Anklager am Kam

tonsgericht Bern, gegen Heinrich Hunziker von
Gontischwyl. Hunziker ist beschuldigt, unter
Versprechungen zwei Manner aufgestiftet zu
haben, dem B. Gabriel Käßer, einem guren
Patrioten, ein Fenster in seinem Hause einzu-
schlagen, welches sie auch wirklich vollführten.

Das Kantonsgericht Bern urtheilte den 2l.
Aug. 1799: Dg quàstionirliches Polizeyvergehen
gegen den Hunziker nicht gesezlich erwiesen sey,
so habe das Distriktsgericht Kulm in erster In-
stanz übel geurtheilt, und soll dein Hunziker
überlassen seyn, seine geforderte billige Ent-
schàdnìsse und Kosten hinter denjenigen zu su-
chen, wo es Rechtens seyn mag.

Einkunst der Prozedur den 27. Sept.
Nicht cafflrt den 8. Nov.
Joh. Wilhelm Jouvenat und Mithaften von

Paner, Distrikt Aigle. Sie wurden von dem
öffentlichen Ankläger des Distriktsgerichts Aigle
für Prozeßrösien wegen einem Polizeyvergehen,
das die ehemalige Obrigkeit beurtheilt hatte,
angehalten.

Das Distriktsgericht Aclen urtheilte den zi.Mai über die Rechtsfrage : Ob der öffentliche
Ankläger beim Distriktsgericht an dem Urtheil
Theil nehmen könne?

Einkunst der Prozedur den iz. Okt.
Cassirt den 12. Nov.
Joh. Dupuis und Mithaften von Ecublens,

Namens der dortigen Gemeinde, wurden der
Uebertreibung des Weidganges angeklagt, und
zu Bezahlung der dahcrigen Bußen angehalten.
Da die Vollmachten der Ausgeschosscnen nicht
rechtsförmig abgefaßt waren, so ergieng ein
Contumazurtheil.

Das Distriktsgericht Morste urtheilte den
3. May: Die Gemeinde wird xec eonmin-i-
cwn zu den Schlüssen des öffentlichen Ankla-
gers verfallt.

Einkunf: der Prozedur den iz. Oktober,
r Nicht cassirt den iz. November.

Eman. Wagner, Pfarrvikar zu Wattenwyk,
ist beschuldigt, eine Proklamation des ErzHers
zvgs Karl an die Schweizer abgeschrieben und
an verschiedene Personen mitgetheilt, sodann
das Volk aufgewiesen zu haben, die Abgaben
zurükzubchalten.

Das Kantonsgericht Bern urtheilte den 21.
August: Es habe gegen den Wagner als eis

nen Staatsverbrecher Anklage Statt.
Einkunst der Prozedur den 4. September.
Der oberste Gerichtshof urtheilte den iZten

Nov. : Sowohl diese Sentenz als die dahes
rige Prozedur soll cassirt, und dieses Geschäft
zu einer neuen Untersuchung an das Kantons-
gericht Oberland gewiesen seyn.

Franz Joseph Baur von Althausen, Joseph
Herzog ab dem Hungerbühi, und übrige iz
Mitinteressirte waren Diebsbeherberger, Diebs-
Hehler und Aufkäufer von gestohlenen Waaren,
und wurden desnahen von den Bestohlnen um
Entschädigung angehalten.

Das Kautonsgericht Thurgau urtheilte den
27. August 1798 : Wurden zu Bezahlung von
2945 fl. als Entschädigung der Bestohlenen
verfallt.

Einkunst der Prozedur den 22. Okt. 1799.
Cassation sowohl der Prozedur als der Sens

ten; wegen offenbarer Verlesung der Koms
pecenz.

Diejenigen, welche an den Caßativnspetens
ten Enrschâdnisse zu fodern haben, sind dieß«
orts an den kompetierlichen erstinstanzlichen Cis
vilrichcer gewiesen. Den 16. Nsv. 1799.

Rud. Müller von Thun. Er hat sich wegen
grober und Ehr-angreifender Reden gegen den
dortigen BürgerlRegieruugsstatthalter und das
Kriegsgericht schuldig gemacht, und gefahrliche
Drohungen ausgesioßen.

Das Kantonsgericht Oberland urtheilte den
1. Okt. 1799: Müller soll seine ausgestandene
Gefangenschaft an sich selbst haben; den Be-
leidigten Abbitte thun, und für zwîi Jahre
seines Aktivbürgerrechls beraubt seyn. Ihm
werden für diese Zeit alle Wirths- und Schenk-
Häuser verboten, auch soll er die Prozeßkosten
bezahlen.

Einkunst der Prozedur den iz. Oktober.
Nicht cassirt den 21. November.
Claudius Delsttte von Vionnaz, Kanton Wal-

lis, ward als ein Mann denunzirt, der zu wie-
derholtenmalen gegen die an ihn ergangenea
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Auffoderungen sich geweigert habe, mit seinem
-Wagen bie erforderlichen ReqüWonsfuhren zu
teurer.

Das Distriktsgericht Mönche», Kanton Wal-
lis, urtheilte den 4- Sept. 1799: Delsette soll
18 Fr. Dust bezahlen, diejenigen, welche fur
ihn Requisitionen geleistet, entschädigen, und
die Prozeßkosten erlegen.

Cinkkmft der Prozedur den 12. Nov.
Da die Sentenz des Distriktszerichrs nicht

vor das Kantonsgericht appellirt -worden, so

geht der oberste Gerichtshof zur Tagesordnung
über, motivirt auf den §. zz. seiner Organisa-
tion. Den 2y. Nov.

Anna Maria Streit von Bienenhaus, Kant.
Bern, ward vor dem Kriminalrichtec der Un-
terdrückung eines Testaments beschuldigt. Sie
weigerte sich, dafür Red und Antwort zu
geben.

Das Kantonsgericht Bern urtheilte den 17.
August 1799: Sie soll dem öffentlichen An-
klager auf seine Fragen Red und Antwort zu
geben schuldig seyn.

Eiukunft der Prozedur den 27. Sept.
Die kantonsgerlchtliche Sentenz wird wegen

Verletzung der Gesetzen cassirt, und die dahe-
rige Prozedur dem Kantonsgericht Oberland
zur neuen Beurtheilung zugewiesen. Den 29.
Nov.

Wahlen der Beamten der helvetischen Re-
pnblik, vom Jahr i79S.

VIII,
Wahlversammlung des Kantons Wallis; ge,

halten den 6 — il. November 1799.

Präsident: Augustin i.
Stimmzähler: Peter Ribordii; Michael
i. Dusour; Anton Riond; Joseph Pro-

dull.
Secretârs: Georg Roux; Bonivini;

Friedrich Groß; Vincent Favre.
Wahlen.

Mitglied in den Senat: Anton Augustini,
durch das Loos ausgetretenes Mitglied des
Senats.

Mitgl. der Verwaltungskammer: Casimir
Lang, prov. Administrator; Juge Van-
ney, prov. Suppléant.

An die Stelle des Nikol. Roten, der
seine Entlassung verlangte:

Georg Roux.
Mitgl. des Kantonsgerichts: Michael Du-

four; Peter Joseph Ri ed matt en; Adrian
Bonivini; Joseph Barman; Bernard
Cratt; Valeatin Darbelay; Vincent
Favre; Anton Riond, Distriktsrichter;
Joh. Sevenn Duc; Lukas DechaUen;
Joseph Denuce, gew. Kantonsrichw;
Joh. Peter Ribordii; De la Soye,
Mitglied der Verwalcungskammer.

Suppleaaten in die Verwaltungskammer: Alexis
All et; Theodor Devant.ery; Cretien

Valloton.
Da dieser seine Ernennung ausschlug, ward

an seine Stelle gewählt:
Luder, Sohn, Age,it.

Suppl. in das Kantonsgericht: Peter Ante»

Follonier, gew. Kantonsrichter; Gregor.

Marelay; Ex-Banneret Preux, de St.

Maurice; Georg May; Er - Banneret

Luder; Forela, Ex-Suppléant; CM
tien Valloton; Joh. Jakob Vrutti»,'
Morenzi; Franz Ludwig Ney; Zur-
briggen, Ex - Suppléant; Major Gai)I
Hildorand Schiner, ll.

Da dieser seine Ernennung ausschlug, ward

an seine Stelle gewählt:
Torre ntc, Muuizipalprasibcnt von Sien.

Distriktsrichter von Monthey: Jeau Devan-
tery, Ex-Präsident; Peter Maria

Michael Piguat.
Districhtsr. von Loesche: Franz Juntr,

Johann Jaggi.
— — Montlgny: Jaques ^ru

Poche; Jean Marie Tissiere.
_ _ Sierre: AugnstinSou«
— — Heremcnce: Jean W»â

nier, Agent; Bertod, Agent.

- - - Sembrancher: M-ret, ug-

- - - St. Maurice: Nüce/ "w
tersiatthalter.

— — — Sion: Puttalaz, a"'s,
tretenes Mitglied durch das Loos; R^o
Agent; Anton Constantin.

- - Skalden: Kaspar
drigz Aloys Ried.
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